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ALFRED A.SCHMID

Denkmalpflege im foderalistischen
Spannungsfeld:
Moglichkeiten des Bundesstaates

Mit dem Bundesbeschluss vom 30. Juni 1886 und der Vollzugsver-
ordnung vom 25. Februar 1887 wurde die Eidgenossenschait erstmals
auf kulturpolitischem Gebiet aktiv. Voraus ging 1798 ein Versuch des
helvetischen Kulturministers Philipp Albert Stapfer, die Aufgabe der
Inventarisierung und Erhaltung der Kunstdenkmiiler ins Pilichten-
heit des Zentralstaates aufzunehmen; er war infolge der kurzen
Dauer der Helvetischen Republik zum Scheitern verurteilt.

Das erste Engagement des Bundes aul kulturellem Gebiet wurde
im Abstand weniger Jahre gefolgt von Massnahmen zur Férderung
der zeitgenossischen Kunst und der Er6finung des Schweizerischen
Landesmuseums, bei dessen Standortwahl schliesslich Ziirich den
Sieg davontrug. Die Verwirklichung der damit eingeleiteten Politik
erfolgte auf typisch schweizerische Weise: der Bundesrat betraute
mit der Begutachtung und Begleitung der mit Bundeshilfe zu restau-
rierenden Objekte eine Expertenkommission, und er fand diese im
Vorstand der Gesellschait fiir Erhaltung historischer Kunstdenkmii-
ler, der selbstverstindlich im Milizsystem arbeitete. Er stellte dem
Departement des Innern im Rahmen des entsprechenden Budgetpo-
stens im eidgendssischen Staatsvoranschlag Subventionsantriige;
eine eigentliche Stabsstelle mit vollamtlichem Personal gab es bis
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht.

Der Gesellschaitsvorstand erfiillte die ihm zugewiesene Auigabe
bis zum Ersten Weltkrieg, mit unterschiedlichen Krediten, die bis
zum Kriegsausbruch immerhin bis auf Fr. 100 000.- kletterten. Einzel-
heiten iiber diese Friihzeit der eidgendssischen Denkmalpilege fin-
det der Leser im Beitrag Hans Maurers. Der Vorstand war damals
aus hervorragenden Kunsthistorikern und im Umgang mit alter Bau-
substanz erfahrenen Architekten zusammengesetzt. Ich nenne hier
nur Professor Johann Rudoli Rahn, Mithegriinder der Gesellschaft,
der mit Recht als Vater der schweizerischen Kunstgeschichte be-
zeichnel wird, seinen spdtern Nachiolger Joseph Zemp und den
Waadtlinder Kantonsarchdologen Professor Albert Naef. Neben ih-
nen finden wir, wie dies heute noch der Fall ist, Politiker, und zwar
sowohl eidgendssische Parlamentarier wie kantonale Regierungs-
rdate.

Auf die schwere Krise, die den Vorstand und die Gesellschaft 1914
erschiitterte, folgte die definitive Ubertragung der denkmalpflegeri-
schen Aufgaben an eine vom Bundesrat bestellte ausserparlamenta-
rische Expertenkommission, die sich nun ausschliesslich aus Fach-
leuten - Kunsthistorikern, Archidologen und Architekten - zusam-
menselzle. Erster Prisident wurde Albert Naef (1915-1934), gefolgt
von Joseph Zemp (1934-1942) und Linus Birchler (1942-1963), dessen
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farbige Personlichkeit noch vielen lebhaft vor Augen stehen mag.
Laut der heute geltenden Verordnung des Bundesrates vom 26. Au-
gust 1958 besteht die EKD aus einem Prdsidenten, einem Vizeprasi-
denten und mindestens sieben weitern Mitgliedern; zur Zeit sind es,
Prasident und Vizeprdsident inbegriffen, zwolf. Da die noch immer
nur nebenamtlich fiir den Bund titigen aktiven Mitglieder seit der
massiven Zunahme der Denkmalpflege nach dem Zweiten Weltkrieg
stark tiberlastet waren und ihre Expertenpflichten nicht mehr so zu
erfiillen vermochten, wie es die Verordnung vorschrieb und in der
Kommission Tradition war, wurden mit Einwilligung des Bundesra-
tes die nach zwei Amtsdauern nicht mehr wiederwidhlbaren Mitglie-
der in der Regel zu «korrespondierenden Mitgliedern» ernannt, wo-
mit ihnen der Prdasident weiterhin Expertenmandate anvertrauen
kann. Im Augenblick verfiigen wir dadurch iiber eine Personalre-
serve von 22 erfahrenen friiheren Mitgliedern. Desgleichen gliickle
es, bei der eingetretenen Spezialisierung der Denkmalpflege fiir be-
stimmte Aufgaben erstklassige Fachleute, unter denen mehrere in-
ternationalen Ruf geniessen, mit Spezialaufgaben zu betrauen; zur
Zeit sind es zehn. Sie werden vom Departement des Innern ernannt,
fiihren den Titel von Konsulenten und beraten uns wie eine Reihe
kantonaler Denkmalpfleger bei Problemen von Steinzerfall und
Steinkonservierung, Steinbearbeitung, Analysen von Pigmenten und
Bindemitteln, Mauerfeuchtigkeit, Baustatik, Orgeldenkmalpflege,
Glasmalerei und Technologie der Werkstoffe. Mehrere unter ihnen
sind teilzeitig auch im Rahmen des Instituts fiir Denkmalpflege an
der ETH Ziirich tétig, das ja auf Betreiben der EKD gegriindet wurde
und als ersten Leiter Prof.Dr.h.c. Albert Knoepfili, eines unserer
kompetentesten Mitglieder, gewinnen konnte.

Man muss sich bei dieser knapp skizzierten Ubersicht iiber Ge-
schichte und Arbeitsweise der Kommission vor Augen halten, dass
es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs mit Ausnahme des Tessins
keinen beamteten Denkmalpfleger und noch viel weniger ein kanto-
nales Amt fiir Denkmalpflege und Archdologie gab. Die Lage hat sich
seither rasch verbessert. Die meisten Kantone verfiigen heute iiber
personell und finanziell teilweise sehr gut dotierte Dienststellen, ob-
schon zwischen den «reichen» und den finanzschwachen Kantonen
auch heute noch erhebliche Unterschiede bestehen.

Ist der eidgenossische Experte, ist die EKD damit iiberfliissig ge-
worden? Die Reaktion der kantonalen Denkmalpileger und der
Mehrzahl der Kantone auf das sogenannte zweite Massnahmenpa-
ket fiir die Umverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kanto-
nen hat gezeigt, dass die spezifische Aufgabe des Bundes sehr genau
gesehen wird. Die EKD verfiigt wie erwédhnt iiber erfahrene Denk-
malpfleger und hervorragende Spezialisten, die im Rahmen auch ei-
nes gut besetzten kantonalen Amtes schwerlich Platz fanden. Im
Sinne foderalistischer Arbeitsteilung wurden so mit Hilfe des Bundes
und seiner Organe einvernehmlich Aufgaben gelost, die auf kantona-
ler Ebene nicht zu losen waren. Hinzu kommt die meist doch recht
substantielle Bundessubvention, die namentlich in finanzschwa-
chern Kantonen ins Gewicht fallt, ja vielfach unentbehrlich ist und
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iiber Inangriffnahme einer Restaurierung oder Verzicht auf sie ent-
scheidet. Am wichtigsten ist dem kantonalen Denkmalpfleger jedoch
erfahrungsgemiss die Priasenz eines kundigen ausserkantonalen Ex-
perten, weil dieser seine Meinung frei dussern kann und keinen poli-
tischen Druckversuchen auf lokaler oder kantonaler Ebene ausge-
setzt ist. Aus diesem Grunde werden Bundesexperten, die zugleich
kantonale Denkmalpfleger sind, in der Regel nicht innerhalb ihres
Heimatkantons eingeselzL.

Dass es bei der gemeinsamen Arbeit an einem Baudenkmal gele-
gentlich auch zu Meinungsverschiedenheiten, ja zu Friktionen kom-
men kann, sei nicht in Abrede gestellt. In der Regel lassen sie sich je-
doch ohne Schwierigkeiten beheben, und wenn sich vereinzelt Res-
sentiments sogar in diesem Heft entluden, so wollen wir solche Aus-
nahmen hinnehmen und das Urteil dariiber getrost dem Leser iiber-
lassen. Die Sondernummer ihres Mitteilungsblattes, die uns die Ge-
sellschaft fiir Schweizerische Kunstgeschichte zum hundertsten Ge-
burtstag der eidgendssischen Denkmalpflege auf den Tisch legt, war
ja von vornherein nicht als vielstimmige Lobeshymne auf unsere
Existenz und Tétigkeit gedacht. Sie sollte vielmehr die ganze Palette
denkmalpilegerischer Arbeit sichtbar machen und dabei auch kriti-
sche und negative Aspekte aufzeigen, was nach meiner Uberzeu-
gung durchaus gelungen ist.

Wo steht die eidgenossische Denkmalpilege heute? Auch sie hat
die gewaltige Ausweitung des Denkmalbegriffs, wie sie unter dem
Eindruck der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und des Verlusts
zahlreicher historischer Stadte Europas zu beobachten war, mitge-
macht, ja sie ist in der Schweiz dabei fiihrend vorangegangen: Einbe-
zug von Bauten des 19. und des friithen 20. Jahrhunderts, ja der Zwi-
schenkriegszeit. Wir sind stolz darauf, 1975 anldsslich von Restaurie-
rungsarbeiten Le Corbusiers Villa in Corseaux unter Bundesschutz
gestellt und gutachtlich zur Erhaltung verschiedener bedeutender
Bauten unseres Jahrhunderts beigetragen zu haben. Ausweitung der
punktuellen, aui hervorragende Einzelbauten beschrankten Denk-
malpflege, wie sie uns das 19. Jahrhundert iiberlieferte, zum Ensem-
ble- und Siedlungsschutz durch Unterschutzstellung von Strassenzii-
gen, Plitzen, ja ganzen Siedlungsbildern, was zum Einbezug von
Bauten auch sekunddaren Ranges und zur verschiedenen Gewich-
tung von Eigen- und Situationswert fiihrte, dies hdufig in Zusammen-
arbeit mit unserer Schwesterkommission, der ENHK.

Mit dieser Ausweitung und mit dem beschleunigten Zerfall unse-
rer Baudenkmiiler unter dem Einfluss verschlechterter Umweltbe-
dingungen hat sich das Arbeitsvolumen der Kommission verviel-
facht. Die personelle Besetzung hat mit dieser Entwicklung nicht
Schritt gehalten, eine eigentliche, fachlich kompetente Stabsstelle,
die dem Prasidenten zur Seite stiinde, fehlt. Das stellt schon auf mitt-
lere Frist das fiir unser Land in allen Bereichen so charakteristische
Milizsystem in Frage. Finanziell ist zwar neuerdings eine fiihlbare
Entlastung eingetreten: zum Jahreskredit von 15,6 Mio. Franken
(1986) trat nun zum zweiten Mal ein zusdtzlicher Beitrag von 15 Mio.
Franken aus den Treibstoffzollen, mit der Auflage freilich, dass diese
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Mittel in erster Linie der Restaurierung von Bauten zugutekommen
sollen, die durch den motorisierten Verkehr, das heisst durch die
Abgase von Verbrennungsmotoren geschddigl wurden. Auch diese
willkommenen Zusatzkredite befreien uns freilich noch lingst nicht
von unseren Sorgen. Der Bund ist seit der Hochkonjunktur der sech-
ziger Jahre mit der gewaltigen Zunahme des Bauvolumens und dem
steilen Anstieg der Preise und vor allem der Lohne in der Denkmal-
pilege - wie iibrigens auch in andern Subventionsbereichen -
schwer verschuldet; er ist dadurch zum sdumigen Zahler geworden,
was die Glaubwiirdigkeit der Experten in Frage stellt und iibrigens
auch in diesem Heft geriigt wird. Zur Zeit werden in den eidgenossi-
schen Riten zwei gleichlautende Motionen begriindet, um dem
Bund durch einen Sonderkredit und vermehrte ordentliche Mittel
den Abbau des Uberhangs von rund 600 Gesuchen zu ermoglichen.
Im Stdnderat, wo die Motion durch den Nidwaldner Standesvertreter
Norbert Zumbiihl begriindel wurde, ist sie zum Zeitpunkl, da diese
Zeilen geschrieben werden, bereits liberwiesen worden. Dies be-
rechtigt zu Hofinung, aber es wird in den nédchsten Jahren auch eine
verbesserte Infrastruktur geschafien werden miissen, um der eidge-
nossischen Denkmalpilege den Weg nicht nur in ihr zweites Jahr-
hundert, sondern auch ins dritte Jahrtausend zu ermaglichen.

Proi. Dr. Alired A.Schmid, Prisident der EKD, bd Perolles 59, 1700 Fribourg



	Denkmalpflege im föderalistischen Spannungsfeld : Möglichkeiten des Bundesstaates

